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Antrag 

der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Katharina 
Schulze, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen 
Mistol, Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr, Verena Os-
gyan und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Homo- und transfeindliche Kriminalität in Bayern 
bekämpfen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. zur Klärung für alle polizeibezogenen Fragen, die 
lesbische, schwule, bisexuelle Lebensweisen so-
wie trans- und intergeschlechtliche Menschen be-
treffen, Ansprechpersonen bei der Polizei sowie 
bei den Staatsanwaltschaften in Bayern einzuset-
zen (Ansprechpersonen für Lesben, Schwule, Bi-
sexuelle, Transsexuelle, Transgender und Inter-
sexuelle – LSBTI), 

2. polizeiliche Verlautbarungen und Informationen zu 
homo- und transfeindlicher Kriminalität bereitzu-
stellen, insbesondere auf der Webseite der Baye-
rischen Polizei, damit sich Betroffene dort zielge-
richtet informieren und über ihre Handlungsmög-
lichkeiten und Rechte erkundigen können, 

3. in den Aus- und Fortbildungsplänen der Bayeri-
schen Polizei den Themenkreis Hasskriminalität 
aufgrund sexueller Orientierung noch umfängli-
cher als bisher zu verankern, 

4. Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufklärungsquo-
te der Bayerischen Polizei bei Straftaten im Be-
reich „Hasskriminalität/sexuelle Orientierung“ zu 
erhöhen, wobei es im Ermessen des Geschädig-
ten gestellt bleiben soll, ob der homo- bzw. trans-
feindliche Hintergrund der jeweiligen Straftat of-
fenbart wird, 

5. politisch motivierte Straftaten im Bereich “Hass-
kriminalität/sexuelle Orientierung” sichtbarer zu 
machen durch deren regelmäßige Veröffentli-
chung in den Polizeiberichten und deren deutli-
chere Hervorhebung in der jährlichen Polizeilichen 
Kriminalstatistik für Bayern, 

6. einen landesweiten Aktionsplan gegen Homo- und 
Transfeindlichkeit und für Gleichstellung und die 
Akzeptanz sexueller Vielfalt aufzulegen. 

Begründung: 

In Bayern sollen alle Menschen jeder geschlechtlichen 
Identität und jeder sexuellen Orientierung gleiche An-
erkennung und Teilhabe erfahren und selbstbestimmt 
leben können. Um dieses Ziel zu erreichen, ist gegen 
homo- und transphobe Diskriminierungen und Strafta-
ten vorzugehen. Zudem soll die Anerkennung von 
homo- und bisexuellen sowie von trans- und interge-
schlechtlichen Menschen gefördert werden. 

Zu Nrn. 1 bis 5: 

Straftaten aus homo- und transfeindlichen Motiven 
haben in Bayern in den letzten Jahren erheblich zu-
genommen. Wie die Antwort der Staatsregierung auf 
eine Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Ludwig 
Hartmann zeigt (Drs. 17/17714), stiegen die entspre-
chenden Fallzahlen im Bereich „Hasskriminalität/sexu-
elle Orientierung“ seit 2007 massiv an (von 4 auf 49 
Straftaten 2014). Es handelte sich dabei vor allem um 
Delikte wie Volksverhetzung, Beleidigung, Verwenden 
von verfassungswidrigen Kennzeichen und Körperver-
letzung. 

Zugleich ist von einer hohen Dunkelziffer in diesem 
Bereich der Hasskriminalität auszugehen. Die Europä-
ische Union hat in einer Erhebung unter Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen 
sehr hohe Raten der Nicht-Meldung unter den Befrag-
ten festgestellt, die angaben, sich diskriminiert gefühlt 
zu haben oder Opfer von Gewalt oder Belästigung ge-
worden zu sein. Als häufigste Gründe für die Nicht-
Meldung von Diskriminierungsfällen nannten die Be-
fragten, das „würde nichts bewirken“, nicht gewusst zu 
haben, wie und wo eine Meldung vorzunehmen sei, 
und Furcht vor homophoben oder transphoben Reak-
tionen der Polizei. (LGTB-Erhebung in der EU, 2013, 
S. 14, http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-
survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-
transgender-survey-results). Das bestätigen auch 
Betroffene aus eigener Erfahrung. Nach wie vor ist die 
Hemmschwelle bei den betroffenen Personen, auf die 
Polizei zuzugehen und anzuzeigen, immer noch sehr 
hoch. 

Die Aufklärungsquote für Straftaten im Bereich „Hass-
kriminalität/sexuelle Orientierung“ ist in Bayern unter-
durchschnittlich. Diese liegt insgesamt bei 52,2 Pro-
zent bzw. 75 Prozent bei Gewaltdelikten. Die Aufklä-
rungsquote der Bayerischen Polizei insgesamt beläuft 
sich auf 63,7 Prozent laut Polizeilicher Kriminalstatis-
tik 2016 (http://www.bayern.de/polizeiliche-
kriminalstatistik-2016). Bei Gewaltdelikten liegt die 
Aufklärungsquote sogar bei 84,7 Prozent. 
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Es ist daher dringend geboten, durch eine Reihe von 
Maßnahmen sowohl die Hemmschwellen bei den Be-
troffenen für das Aufsuchen der Polizei abzubauen als 
auch dort, wo es nötig ist, die polizeiliche Arbeit zu 
optimieren.  

Durch die Benennung von Ansprechpersonen für 
LSBTI für alle polizeilichen Fragen bei der Bayeri-
schen Polizei kann ein wesentlicher Beitrag geleistet 
werden, um das Dunkelfeld zu erhellen und um den 
Betroffenen noch besser zu helfen. Die Ansprechper-
sonen können den Betroffenen die mögliche Schwel-
lenangst vor einer Kontaktaufnahme mit der Polizei 
nehmen. Das zeigt die Arbeit der Ansprechpersonen 
für LSBTI bei der Polizei in Berlin und in Hamburg. Zu 
den Aufgaben der Ansprechpersonen zählen Frage-
stellungen im Bereich Gewaltprävention, Verhalten 
nach Straftaten, Opferberatung, Anzeigenaufnahme, 
Einsatzunterstützung, Straftatenauswertung sowie 
Kontaktherstellung. Außerdem fließen Erkenntnisse 
und Erfahrungen der Ansprechpersonen für LSBTI 
dort in die Aus- und Fortbildung der Polizei ein. Eine 
von der Europäischen Kommission finanzierte Studie 
der Universität Amsterdam (LGBT Hate Crime, Psy-
chological Well-being and Reporting Behaviour, Fed-
des & Jonas, http://app.uva.nl/binaries/content/as-
sets/projectsites/amsterdam-pink-panel/onderzoek-
hate-crime-2016-volledig-rapport.pdf) belegt, dass 
LSBTI-Ansprechstellen bei der Polizei das Vertrauen 
der LSBTI-Bevölkerung in die Polizei stärken und 
dadurch das Anzeigeverhalten sowie das psychische 
Wohlbefinden der LSBTI-Bevölkerung positiv beein-
flusst. LSBTI-Ansprechstellen bei der Polizei können 
aber nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern helfen, 
sondern auch ein starkes Signal und wichtige Unter-
stützung für die LSBTI-Beschäftigten in den Reihen 
der Polizei sein. Außerdem lassen sich so auch inner-
halb der Polizei Kontaktängste und Vorurteile gegen 
LSBTI abbauen. 

Schwule, lesbische, bisexuelle, transsexuelle und 
intersexuelle Opfer homophober Hasskriminalität sol-
len sich künftig auch direkt an die Ansprechpersonen 
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei den 
Staatsanwaltschaften wenden können. Die Ansprech-
personen sollen nach dem Vorbild Berlins Anliegen, 
Beschwerden, gegebenenfalls auch Strafanzeigen 
aufnehmen und den Kontakt zu den zuständigen 

Staatsanwälten, der Polizei und den privaten Hilfsor-
ganisationen herstellen. 

Durch eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit insbe-
sondere über die Webseite der Polizei sollen LSBTI 
über den Themenbereich „Hasskriminalität/sexuelle 
Orientierung“, die Angebote der Polizei hierzu und die 
Rechte und Handlungsmöglichkeiten der betroffenen 
Opfer informiert werden. Auch so werden Hemm-
schwellen abgebaut. 

Zwar wird bereits heute in der polizeilichen Aus- und 
Fortbildung Gewalt gegen Menschen aufgrund ihrer 
geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung 
thematisiert. Es ist darüber hinaus aber dringend ge-
boten, Polizeikräfte besser mit Blick auf homo- und 
transfeindliche Motive und Umstände von Straftaten 
zu schulen und Maßnahmen zu ergreifen. Dazu kann 
das Thema Hasskriminalität beispielsweise durch ein 
spezielles, obligatorisches Modul in den Aus- und 
Fortbildungspläne noch umfänglicher erörtert werden. 
Die Erfahrungen der Ansprechpersonen für LSBTI 
sollen in die Aus- und Fortbildung einfließen. 

Mit dem Ziel der gesellschaftlichen Sensibilisierung für 
das Problem und möglicher Gegenmaßnahmen ist es 
nötig, politisch motivierte Straftaten im Bereich „Hass-
kriminalität/sexuelle Orientierung“ regelmäßig in den 
Polizeiberichten zu veröffentlichen und in der Polizeili-
chen Kriminalstatistik für Bayern stärker als bisher 
sichtbar zu machen. Das ist bislang nicht der Fall. 

Zu Nr. 6: 

Generell ist im Bereich der Beratung und Prävention 
zum Schutz von Lesben, Schwulen, Trans*personen 
und Intersexuellen der Verbesserungsbedarf hoch. 
Die Staatsregierung verweist ausschließlich auf Maß-
nahmen aus der Jugendsozialarbeit und auf Präventi-
on gegen Jugendgewalt (vgl. Drs. 17/17714). Das 
macht deutlich: Es gibt keine umfassenden Präventi-
onsstrategien und Maßnahmen gegen Homo- und 
Transfeindlichkeit in Bayern. Bayern braucht endlich 
einen landesweiten Aktionsplan gegen Homo- und 
Transfeindlichkeit und für Gleichstellung und die Ak-
zeptanz sexueller Vielfalt, der auf verschiedenen ge-
sellschaftlichen Handlungsfeldern Informationskam-
pagnen sowie umfassende Präventionsmaßnahmen 
vorsieht. 

 



 

17. Wahlperiode 16.05.2018 Drucksache 17/22806 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport 

Antrag der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Katharina Schulze, 
Thomas Gehring u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/21452 

Homo- und transfeindliche Kriminalität in Bayern bekämpfen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Katharina Schulze 
Mitberichterstatter: Norbert Dünkel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, In-
nere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 94. Sit-
zung am 16. Mai 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Manfred Ländner 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ludwig Hartmann, Katharina Schulze, 
Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl,  
Dr. Sepp Dürr, Verena Osgyan und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Drs. 17/21452, 17/22806 

Homo- und transfeindliche Kriminalität in Bayern bekämpfen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – 

Keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Jetzt kommen die Kollegen außerhalb der 

Fraktionen. Kollege Felbinger, darf ich fragen? – Enthaltung. Und Kollege Muthmann? 

– Auch Enthaltung. Gut, danke. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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